
BayBG: Art. 56 Zuständigkeiten und Verfahren

Art. 56  Zuständigkeiten und Verfahren 
 
(1) 1Die für die Ernennung zuständige Behörde entscheidet darüber, ob die Voraussetzungen für eine 
Entlassung kraft Gesetzes vorliegen; sie stellt den Tag der Beendigung des Beamtenverhältnisses fest. 2Im 
Fall des § 22 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG tritt an die Stelle der für die Ernennung zuständigen Behörde die 
oberste Dienstbehörde, für die Beamten und Beamtinnen der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der 
sonstigen unter der Aufsicht des Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts die oberste Aufsichtsbehörde.

(2) Im Fall einer Entlassung durch Verwaltungsakt (Entlassungsverfügung) wird die Entlassung von der 
Stelle verfügt, die für die Ernennung zuständig wäre, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(3) Die Entlassungsverfügung ist unter Angabe des Grundes und des Zeitpunkts der Entlassung 
zuzustellen.

(4) 1Die Entlassung wird wirksam

1.  im Fall des § 23 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG mit der Zustellung der Entlassungsverfügung,
 
2.  in den Fällen des § 23 Abs. 1 Nr. 2 bis 4, Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 BeamtStG mit dem in der 
Entlassungsverfügung bezeichneten Zeitpunkt,

 
3.  im Übrigen mit dem Ende des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Entlassungsverfügung 
zugestellt worden ist.

 
2Die Entlassung von Beamten und Beamtinnen auf Zeit nach Art. 122 Abs. 3 Satz 2 wird mit Ablauf des 
letzten Tages der Amtszeit wirksam.

(5) 1Bei Entlassungen nach § 23 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 2 und 3 sowie Abs. 4 BeamtStG sind folgende 
Fristen einzuhalten:

bei einer Beschäftigungszeit

bis zu drei Monaten zwei Wochen
zum Monatsschluss,

von mehr als drei Monaten sechs Wochen
zum Schluss eines

Kalendervierteljahres.
2Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener Tätigkeit im Beamtenverhältnis.


